
 
 

  

 

 

Frau Präsidentin 
des Nationalrates 
Doris Bures  Wien, am       April 2014 
Parlament 
1017 Wien GZ:  
 

  
Wien, am 1. Februar 2016 

GZ. BMF-310205/0291-I/4/2015 

 
 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

 

Auf die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 7285/J vom 1. Dezember 2015 der 

Abgeordneten Aygül Berivan Aslan, Kolleginnen und Kollegen beehre ich mich Folgendes 

mitzuteilen: 

 

Zu 1. bis 5.: 

Im gesamten Abfragezeitraum wurde ein Verfahren wegen § 43a BDG 1979 eingeleitet, dem 

ein Sachverhalt mit Bezug auf § 8 B-GlBG zugrunde liegt. Dieses Verfahren, das im Jahr 2014 

eingeleitet wurde, ist in 1. Instanz noch nicht entschieden. 

 

Zu 6. bis 10.: 

Im gesamten Abfragezeitraum wurde ein Verfahren wegen § 43a BDG 1979 eingeleitet, dem 

ein Sachverhalt mit Bezug auf § 8a B-GlBG zugrunde liegt. In diesem Verfahren, welches im 

Jahr 2012 eingeleitet wurde, wurde mit einem in Rechtskraft erwachsenen 

Disziplinarerkenntnis eine Geldstrafe von € 5.000,-- ausgesprochen. Es wurde dabei kein 

Rechtsmittel seitens des Disziplinaranwalts beziehungsweise der Disziplinaranwältin ergriffen. 
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Zu 11. bis 15.: 

Im Abfragezeitraum war die Disziplinarkommission in elf Fällen mit Verfahren wegen § 43a 

BDG 1979 befasst. In sieben dieser Fälle endete das Verfahren mit einem Schuldspruch. Im 

Jahr 2012 sind drei Geldstrafen in einem Gesamtausmaß von € 8.000,-- verhängt worden, 

2013 wurde eine Geldstrafe im Ausmaß von € 1.000,-- verhängt und 2014 schließlich waren 

es drei Fälle, in denen das Verfahren jeweils mit Geldstrafe mit einer Gesamtsumme von 

€ 2.200,-- endete. Drei Verfahren sind noch anhängig beziehungsweise noch nicht 

abgeschlossen, in einem Verfahren wurde mit Bezug auf eine Selbstanzeige ein 

Nichteinleitungsbeschluss gefasst. Es wurde in keinem Verfahren wegen § 43a BDG 1979 ein 

Rechtsmittel seitens des Disziplinaranwalts beziehungsweise der Disziplinaranwältin ergriffen. 

 

Zu 16.: 

Betreffend die Zusammensetzung der Senate wird auf die im Internet veröffentliche 

Geschäftsverteilung der Disziplinarkommission beim Bundesministerium für Finanzen 

verwiesen. 

 

 

Der Bundesminister: 

Dr. Schelling 

(elektronisch gefertigt) 
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